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Wiederholungslehrgang „Durchführung von Sprengarbeiten“ 
 

am 25.09.2025 
 

 
Lehrgangsort:  
Manchinger Hof  
Geisenfelder Str.15  
85077 Manching  
Tel.: 08459/860  
Mail: info@manchinger-hof.de 
Web: www.manchinger-hof.de 

 
Lehrgangdauer: 
08:30 bis 17:45 Uhr  

 
Allgemeines  
Mit der Teilnahme am Wiederholungslehrgang „Durchführung von Sprengarbeiten“ wird die Verpflichtung gemäß  
§ 32 Absatz 5 1.SprengV erfüllt:  
 
Grund- und Sonderlehrgänge für die Durchführung von Sprengarbeiten insbesondere:  
Grundlehrgänge:       Sonderlehrgänge:  

➢ „Allgemeine Sprengarbeiten“   - „Großbohrlochsprengungen“  
➢ „Schneefeldsprengungen“    - „Sprengen von Bauwerken und Bauwerksteilen“  
➢ „Sprengarbeiten unter Tage“    - „Kultursprengungen“  
➢ „Sprengarbeiten für geophysikalische Zwecke“  - „Sprengen unter Wasser“  
➢ „Sprengen in heißen Massen   - „Eissprengungen“  

 
Besondere Zulassungsvoraussetzungen:  
Nachweis über  

• die erfolgreiche Teilnahme an einem Grund- oder Sonderlehrgang für Sprengarbeiten  
 
oder  

• die Teilnahme an einem Wiederholungslehrgang für Sprengarbeiten  
jeweils innerhalb der letzten fünf Jahre vor Lehrgangsbeginn.  

 
Der Nachweis ist durch Vorlage eines gültigen Befähigungsscheins nach § 20 SprengG oder einer gültigen Erlaubnis 
nach § 7 SprengG mit Fachkundeeintrag oder Fachkundezeugnis für einen entsprechenden Grund- oder Sonder-
lehrgang bzw. der Teilnahmebescheinigung für einen Wiederholungslehrgang für Sprengarbeiten zu erbringen.  
 

Vorlage einer gültigen Unbedenklichkeitsbescheinigung (nicht älter als 12 Monate) 
 
Nachweis über die Teilnahme: 
Bescheinigung über die Teilnahme an einem staatlich anerkannten Wiederholungslehrgang „Durchführung von 
Sprengarbeiten“ nach § 32 Absatz 4 der 1. Sprengverordnung.  

 
Lehrgangskosten: 
Mitglieder Sprengverein in Bayern  200,--€  
Nichtmitglieder    250,--€  
incl. Verpflegungsleistung Mittagessen (verschiedene Hauptgänge zur Wahl incl. einem Getränk), Tagungsgetränke 
und Kaffee im Tagungsraum. Wird auf der Rechnung explizit ausgewiesen.  

 
 
Unterkunft: 
Zimmer sind im Manchinger Hof verfügbar – je Zimmer 80,--€/Nacht incl. Frühstück  
Unterkunft ist selbst zu buchen und zu begleichen. 


